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RS OGH 1978/3/16 7Ob9/78
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.03.1978

Norm

AFB Art17

VersVG §64

Rechtssatz

Wurden von den Parteien für ein vereinbartes Sachverständigenverfahren Formschriften festgelegt, so ist davon

auszugehen, daß diese von den Parteien für wesentlich erachtet wurden; die Parteien können jedoch auch einem mit

formellen Mängel behafteten Sachverständigenverfahren zustimmen (hier: Art 17 Abs 2 lit b AFB).
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